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Die (Un-)Ordnung des deutschen Föderalismus.

Überlegungen zu einer konstitutionenökonomischen

Analyse�

Jan Voßwinkel��

�Der Fehler lag darin: Es wurde nicht von vornherein für die Bedingungen einer stabilen

Ordnung gesorgt und damit prophylaktisch eine Unstabilität verhütet, sondern man ließes

durch ein Gehenlassen der Dinge erst zu Unstabilität kommen, nahm dann die Unstabilität

als Datum und suchte mit nachträglichen Eingri¤en in das Gesamtsystem die Schäden zu

reparieren und ein Quasi-Gleichgewicht herzustellen.�1

1 Einleitung

Lenken durch Ordnungen ist ein Prinzip, das sich sowohl �wie im Ordoliberalismus �

auf Allokationsentscheidungen im privaten, als auch �wie in der konstitutionenökonomi-

schen Literatur �auf Entscheidungen im ö¤entlichen Sektor beziehen kann.2 Verfassun-

gen von Staaten sollen durch Vorgabe dauerhafter Regeln Entscheidungen des politischen

Sektors strukturieren,3 unterliegen jedoch selbst Wandlungsprozessen, die sich in Ände-

rungen des Verfassungstextes, geänderter richterlicher Auslegung bzw. Fortentwicklung4

�Eine vorherige Version dieses Textes habe ich auf dem 5. Workshop �Ordnungsökonomik und Recht�
des Walter Eucken Instituts Freiburg am 3. - 5. November 2006 vorgestellt. Für viele wertvolle Anregun-
gen danke ich Prof. Dr. Cay Folkers, Prof. Dr. K.J. Bernhard Neumärker, Jörg Plewka, Olaf Schulemann
und Jürg Weißgerber.
��Dipl. Ök. Jan Voßwinkel, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Finanzwissenschaft (Prof. Dr.

Cay Folkers), Universitätsstr. 150, 44780 Bochum; E-Mail: jan.vosswinkel@rub.de.
1Eucken (2004), S. 197 mit Bezug auf die Vollbeschäftigungspolitik. Es scheint, dass sich damit aber

auch ein Grundübel der deutschen Föderalismuskonstruktion charakterisieren lässt.
2Vgl. für den Zusammenhang von Euckens ordnungspolitischer Konzeption und der konstitutionel-

len Ökonomik Vanberg (1997); Hansjürgens (2002), insb. S. 45 - 49; vgl. auch Folkers (1983), S.
58.

3Vgl. Brennan/Buchanan (1993 [1985]); Beckmann (1998), insb. S. 12 - 31.
4Vgl. Mueller (2006), S. 21 (Seitenzahl des Typoskripts).
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oder geänderter politischer Praxis5 niederschlagen können.6 Der Föderalismus als ein

Ordnungsprinzip staatlicher Verfassungen unterliegt regelmäßig dynamischen Prozessen,

welche die Kompetenzverteilung innerhalb eines Staates verschieben, Anreizstrukturen

politischer Entscheidungen ändern und so systematisch bestimmte Formen der Kom-

petenzausübung hervorbringen.7 Die Dynamik des Föderalismus ist somit ein Teilgebiet

des Verfassungswandels, das es positiv zu analysieren gilt und dessen Bedeutung für eine

konstitutionenökonomisch fundierte normative Analyse herauszuarbeiten ist. Die föde-

rale Struktur hat in Deutschland einen Wandlungsprozess ausgehend von einem deutlich

dezentralisierten Entscheidungssystem hin zu einem zentralisierten und ver�ochtenenen

durchlaufen. Dieser Prozess wirft Fragen hinsichtlich der Bedingungen der Stabilität

föderaler Ordnungen auf. Es scheint in Deutschland so zu sein, dass sich der Födera-

lismus auf eine Weise stabilisiert, die den Bedingungen einer funktionsfähigen föderalen

Ordnung zuwiderläuft.

Als methodischer Ausgangspunkt der normativen Analyse wird hier die kontrakt-

theoretische Verfassungsanalyse gewählt. Es wird argumentiert, dass der Einbezug evo-

lutorischer Überlegungen in die kontrakttheoretisch fundierte normative Analyse mög-

lich und nötig ist, obgleich dies in einer ersten Hinsicht vor dem Hintergrund des mit

der kontrakttheoretischen Analyse verbundenen Verfassungsdesign-Ansatzes problema-

tisch erscheinen könnte.8 Um diese Argumentation zu verdeutlichen, wird der prinzipielle

Zusammenhang zwischen normativer und positiver ökonomischer Analyse für kontrakt-

theoretische konstitutionenökonomische Fragen kurz nachgezeichnet und die Grundlagen

der ordnungsökonomischen Analyse erkenntnistheoretisch fundiert.

Das Lenken durch eine Wahl von Regeln bleibt o¤en für nichtintendierte Neben-

wirkungen9 der Ordnungsprinzipien auf einzelne Entscheidungen. Diese O¤enheit ist

Grundlage für eine bestmögliche Wissensnutzung in einer Gesellschaft.10 Bezogen auf

den Föderalismus wird eine solche Wissensnutzung von der durch das Dezentralisierungs-

theorem nach Oates11 zu charakterisierenden traditionellen ökonomischen Theorie des

Föderalismus gewünscht und ist ebenso Grundlage für das spezi�sch deutsche Konstruk-

tionsmerkmal des Föderalismus, dass die Bundesländer als vergleichsweise selbständige

5Die geänderte politische Praxis kann im Rahmen von im Verfassungstext bewusst eingesetzten
unbestimmten Rechtsbegri¤en erfolgen. Vgl. Fischer-Menshausen (1978). S. 135 f.

6Vgl. zur Stabilitätserfordernis von Verfassungen und den Zusammenhang von Stabilität und kon-
stitutioneller Zustimmungsfähigkeit Vanberg/Buchanan (1989), S. 54 ¤.

7Vgl. Weingast (2005), S. 160 - 163; speziell für Deutschland vgl. Blankart (2000); Wissen-
schaftlicher Beirat (2005); Perschau (1998).

8Vgl. zum Verfassungsdesign-Ansatz z.B. Neumärker (1995), S. 18 - 20.
9Vgl. Popper (1992), S. 111 ¤.; Hayek (1955), S. 49 f.
10Vgl. Hayek (2005), S. 192 - 207.
11Vgl. Oates (1972); Oates (1999).
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Ausführungsbürokratien von Bundesgesetzen fungieren.

Die Nebenwirkungen von Regelsystemen können sich auch auf die Regelebene selbst

beziehen und systematisch Instabilitäten bzw. Erosionsprozesse hervorrufen, die in spä-

teren Runden weitere Regel- bzw. Regelanwendungsänderungen nach sich ziehen können.

Diese Wirkungsrichtung wird hier mit einbezogen,12 um das Feld der Verfassungsdyna-

mik des deutschen Föderalismus zu erschließen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht

nur die vorstellbare Wünschbarkeit einer späteren Verfassungsänderung im Lichte neuen

Wissens, neuer Probleme und neuer Wünsche, die das Problem einer �Meta-Verfassung

für die o¤ene Gesellschaft� stellen, wie Vanberg/Buchanan (1989) und (1991) dies

nahelegen. Vielmehr geht es auch um die Berücksichtigung der endogenen Ordnungsdy-

namik, die es zu berücksichtigen gilt.

Um solche Prozesse anhand eines konkreten Falles (hier: der Föderalismus in Deutsch-

land) auszumachen, wird die idealisierte föderale Ordnung nach der traditionellen öko-

nomischen Föderalismustheorie den tatsächlichen Strukturen der deutschen föderalen

Ordnung gegenübergestellt.13 Die prinzipiellen Ordnungsdefekte des deutschen Födera-

lismus werden in der fehlendenWirksamkeit der Separation kollektiver Enscheidungen im

deutschen Föderalismus und in Schwächen des Gesetzes über den Finanzausgleich zwi-

schen Bund und Ländern identi�ziert. Ebenso werden die Ergebnisse der gemeinsamen

Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen

Ordnung gewürdigt.

Als Ergebnis ist vorwegzunehmen, dass das Grundproblem des deutschen Födera-

lismus, die Stabilität der Ordnung durch Anwendung solcher Regeln zu ,erkaufen�, die

systematisch zu nicht wünschenswerten Ordnungsergebnissen führen, so lange nicht zu

beseitigen sein wird, wie die Problemlösungsvorschläge immer noch durch das diesem

Text vorangestellte Statement von Eucken zu charakterisieren sind.

2 Ordnungs- und konstitutionenökonomische Analyse

2.1 Ordnung und Ordnungsökonomik

Mit dem Begri¤ Ordnung werden zwei Entitäten benannt:14 Einerseits ist Ordnung

der Name für ein Regelsystem, das für eine (abgeschlossene oder o¤ene) Gruppe von

Individuen handlungsleitend wirken soll (z.B. Hausordnung, Straßenverkehrsordnung,

12Vgl. Eucken (1965), S. 157 f.
13Vgl. zu grundlegenden politisch-ökonomischen Modellen des Föderalismus Brennan/Buchanan

(1988 [1980]); Migué (1997); Keen (1998); Wrede (2002); Folkers (1998), S. 324 - 327.
14Vgl. Streit (2005), S. 26 f.; Vanberg (1988), S. 21 f.
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Strafprozessordung usw.). Andererseits benennt Ordnung vom Zufall zu unterscheiden-

de Erklärungsmöglichkeiten der Bewegungen und Positionen von Elementen in einem

Umfeld (Eisenspäne im Magnetfeld bilden eine solche Ordnung, in einer aufgeräumten

Stube herrscht Ordnung, Militärparaden sind geordnet, Kristalle werden durch Anord-

nung von Elementen gebildet usw.). Um evtl. Missverständnisse zu vermeiden, wird für

die erste Begri¤sbedeutung nur noch die Benennung Regel(system) gewählt, Ordnung

bleibt der zweiten Bedeutung vorbehalten.

Nach Literaturlage herrscht keine Einigkeit, ob sich die Ordnungsökonomik eher mit

den Eigenschaften von Ordnungen (im oben erläuterten Sinne),15 oder mit den Eigen-

schaften von ordnenden Regelsystemen16 befasst. Diese Frage ist aber wohl auch nicht

von allzu großer Bedeutung. Regelfreie Anarchie ist kein stabiler Zustand; soziale Prozes-

se sind ohne irgendein Regelsystem schwerlich vorstellbar �und wenn es das Recht des

Stärkeren ist.17 Somit lassen sich die Eigenschaften unterschiedlicher Ordnungen nicht

unabhängig von dem sie regelnden System untersuchen und systematische Änderungen

von Ordnungsgleichgewichten und -dynamiken sind nur durch Änderung des Regelsys-

tems möglich.18

Hayek entwickelt den Ordnungsbegri¤ (der zweiten Art) anhand der Möglichkeit

induktiven Schließens: Eine Ordnung liegt vor, sofern es möglich ist, aus der Beobach-

tung von Einzelelementen Rückschlüsse auf Regelmäßigkeiten (also auf andere nicht

oder noch nicht beobachtete Elemente) zu ziehen: �Als ,Ordnung�werden wir durchweg

einen Zustand bezeichnen, in dem die Kenntnis eines räumlichen oder zeitlichen Teils

des Ganzen uns erlaubt, richtige Erwartungen hinsichtlich des Übrigen zu bilden oder

zumindest Erwartungen, die sich mit erheblicher Wahrscheinlichkeit als richtig heraus-

stellen.�19 Der Rekurs auf einen solchen Induktionsschluss ist aus erkenntnistheoretischer

Sicht problematisch,20 allerdings lässt sich der Sachverhalt auch ohne ihn formulieren:

Eine Ordnung liegt vor, wenn man Verhalten durch ein deduktives System von Ante-

zedenzbedingungen und allgemeinen Gesetzen beschreiben kann und sich prinzipiell fal-

lible Hypothesen gut bewähren. Das heißt kurzgefasst, dass eine Ordnung immer dann

vorliegt, wenn ein Objekt wissenschaftlich beschreibbar ist. Die Ordnungsökonomik ist

über das Hauptaugenmerk ihres Interesses bei der Untersuchung von Wirkungszusam-

15Vgl. für diesen Standpunkt bspw. Streit (2003), S. 2; Eucken (2004), S. 23.
16Vgl. zu diesem Standpunkt bspw. Vanberg (1988), S. 21 f.
17Vgl. Hirshleifer (1994); McGuire/Olson (1996); Folkers (2002).
18Dies kann sich auf externe wie auf interne Institutionen beziehen. Interne Institutionen dürften aber

i.d.R. einer intentionalen Änderung eher weniger zugänglich sein.
19Hayek (2003), S. 38. Er bezieht sich dabei u.a. auf Kant, den er für den vorliegenden Zusammenhang

interessanterweise zitiert mit: �Ordnung ist die Zusammenfügung nach Regeln.�
20Vgl. Popper (1935); Popper (1997 [1959]).
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menhängen abzugrenzen: Die Wirkung von Regeln auf die Entstehung, Erhaltung und

Vorteilhaftigkeit von Ordnungen innerhalb des Untersuchungsgegenstandes komplexer

sozialer Prozesse. Für die ökonomische Wissenschaft hat sich schon früh die Ansicht

durchgesetzt, dass Gegenstand der Erklärung nicht Einzelfallereignisse sein können und

ein hoher Grad an Präzision weder bei der Prognose noch bei der Erklärung von Sachver-

halten erreicht werden kann, sondern dass es um die Analyse genereller Tendenzen geht,

die sich (auch gegen Störein�üsse) durchsetzen.21 Buchanan weist der politischen Öko-

nomie die Untersuchung solcher sozialen Änderungen zu, die sich als �Änderungen im

Recht� bezeichnen lassen.22 Karl Popper sieht nur in dieser Art der Staatsintervention

eine wissenschaftlich nachvollziehbare (und durch wissenschaftlichen Rat verbesserbare)

Form von staatlichen Eingri¤en in soziale Prozesse.23 Im Rahmen einer Theorie komple-

xer Phänomene lassen sich wissenschaftliche, d.h. interpersonell nachvollziehbare Aussa-

gen über systematische Zusammenhänge (Regelmäßigkeiten) nicht über Einzeltatsachen

tre¤en. Für gesellschaftswissenschaftliche Zusammenhänge lässt sich wissenschaftliche

Erkenntnis nur über die Betrachtung von Institutionen gewinnen.24

Die Erkenntnis der positiven ökonomischen Theorie, dass Restriktionen handelnslei-

tend wirken können, und dass sich Restriktionen besser kontrollieren lassen als Einzel-

handlungen, hat also auch Konsequenzen für die Suche nach Verbesserungsvorschlägen:

Verbesserung der institutionellen Umgebung.25

2.2 Denken in und lenken durch Ordnungen �erkenntnistheoretische
Grundlagen der Ordnungs- und Konstitutionenökonomik

Der so formulierte Auftrag der Ordnungs- und Konstitutionenökonomik lässt sich er-

kenntnistheoretisch fundieren, um so die Konsequenzen für die analytische Stoßrichtung

klarer benennen zu können. Hierzu ist auf die grundsätzlichen Besonderheiten der öko-

nomischen positiven und normativen Analyse im Rahmen der Konstitutionenökonomik

näher einzugehen.

2.2.1 Positive Analyse

Modellbegri¤ Ein ökonomisches Modell ist eine geordnete Zusammenstellung und lo-

gische Verknüpfung von Antezedenzbedingungen, Bewegungsgesetzen und Modellfolgen,

21Vgl. z.B. Marshall (1961 [1920]), S. 26; Hayek (1964); Buchanan/Tullock (1999 [1962]), S. 5.
22Vgl. Buchanan (1959), S. 131.
23Vgl. Popper (1992), S. 154.
24Vgl. Popper (1992), S. 154 f.
25Vgl. Folkers (1996).
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die jeweils eine ökonomische Problemsituation theoriegeleitet nachbilden.26 Das Modell

ist ein Apparat, anhand dessen sich die Struktur eines Problems veranschaulichen lässt

und das logisch deduzierte Aussagen nach dem Erklärungs- bzw. Prognoseschema nach

Hempel/Oppenheim (1948) bzw. Popper (1997 [1959]) zulässt. Der Bezug zu beob-

achtbaren Tatbeständen ergibt sich aus der Behauptung, dass ein Modell in wesentlichen

Zügen eine hohe Ähnlichkeit mit der zu analysierenden und beobachtbaren Situation auf-

weist.27 Die Ähnlichkeitsbehauptung erstreckt sich auf zwei Aspekte: Erstens wird be-

hauptet, dass die Situation, die tatsächlich vorliegt und analysiert werden soll, durch das

Modell hinreichend gut charakterisiert ist, d.h. insbesondere, dass die relevanten Akteu-

re und Handlungsbeschränkungen (z.B. Budget, Informationsstand, Institutionen usw.)

in Modell und Situation hinreichend genau übereinstimmen. Zweitens beinhaltet die

Ähnlichkeitsbehauptung, dass die Bewegungsgesetze in Modell und Situation überein-

stimmen, dass also die Handlungen der Akteure im Modell nach der gleichen Systematik

erfolgen wie die Handlungen in der realen Situation. In ökonomischen Modellen wird

hier i.d.R. das rationale und individuelle Verfolgen enger oder weiter gefasster eigener

Ziele unterstellt.

Würde es sicheres Wissen über eine Situation geben, dann könnte man von Modellen

als ,vereinfachtes Abbild der Realität�sprechen. Da es aber sicheres erfahrungswissen-

schaftliches Wissen nicht gibt,28 ist diese Benennung problematisch und geht am Zweck

des Modellierens vorbei. Würde es sicheres Wissen über die Realität geben, bräuchte man

keine Modelle �außer zur vorläu�gen evtl. didaktisch begründeten Arbeitsvereinfachung.

Das theoretische Wissen einer Erfahrungswissenschaft ist aber bestenfalls �Vermutungs-

wissen�29 in allen relevanten Aspekten, also sowohl was die Beschreibung einer Situation

angeht, als auch die unterstellten Gesetzmäßigkeiten betre¤end.30 Die Unterstellung der

Richtigkeit bestimmter Vorgehensweisen oder Annahmen in ökonomischen Modellen ist

daher nicht durch die Sicherheit des Wissens begründet, sondern durch eine Vorgehens-

systematik, die Imre Lakatos als �wissenschaftliches Forschungsprogramm� bezeichnet

26Vgl. für das Abbildungs- bzw. Übersetzungsproblem zwischen der formalen und erfahrungswissen-
schaftlichen Ebene, insbesondere für ökonomische Fragestellungen, Jansen (2000), S. 69 - 176. Jansen
bezeichnet das Modell allerdings als Abbildung einer Theorie (S. 73).

27Diese Ähnlichkeitsbeziehung ist die Ähnlichkeit zwischen der Modellstruktur und einer Vorstellung
von der Realität. Wie die Realität bescha¤en ist, wissen wir nicht, sondern haben lediglich Informa-
tionen aufgrund von Beobachtungstheorien und ggf. theoretisches Wissen über Zusammenhänge. Das
Beobachtungsproblem steht hier aber nicht im Mittelpunkt.

28Vgl. Popper (1994), S. 115; Lakatos (1970), S. 91.
29Popper (1994), S. 115.
30Karl Popper hat es so ausgedrückt: �Unsere Situation ist immer die eines schwarzen Mannes, der

in einem schwarzen Keller nach einem schwarzen Hut sucht, der vielleicht gar nicht dort ist� (Popper
1994, S. 139).
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hat.31 Kurz gesagt, beschreibt Lakatos eine Vorgehensweise, bei der von der Vielzahl

der falliblen Hypothesen einige von der Bewährungsprobe systematisch ausgenommen

werden, wodurch eine Suchreihenfolge angeregt wird, die der Überprüfung einiger be-

stimmter Hypothesen (unter der Annahme der Gültigkeit der übrigen) den Vorrang

einräumt. Modelle geben also nicht bloßein vereinfachtes Abbild der Realität, sondern

bieten eine systematische Verknüpfung von prinzipiell falliblen Hypothesen. Die Einsicht

in die Nichtexistenz theoretisch nachvollziehbaren ,sicheren Wissens�und die Einsicht in

seine Nichtnotwendigkeit zur Erlangung ,besseren Wissens�ist für die Modellierung einer

konstitutionellen Entscheidungssituation für normative Analysen nicht ohne Bedeutung,

wie noch gezeigt wird.

�F-twist� und Musgraves Systematik Der unterstellte Ähnlichkeitsbezug zwi-

schen Realität und Modell ist selbst eine zentrale Hypothese. In diesem Zusammenhang

wird regelmäßig der zulässige Grad an Vereinfachung, sprich: Realitätsferne der Modell-

annahmen, diskutiert. Milton Friedman hat hier die wohl markanteste Position bezo-

gen und sich für ein sehr robustes Modellieren ausgesprochen.32 Seine Argumentation,

die unter dem Titel �F-twist� in die Literatur eingegangen ist, läuft kurz gesagt dar-

auf hinaus, dass (Friedman) die Realitätsnähe der Modelle und ihrer Voraussetzungen

gleichgültig ist, solange die Modellergebnisse eine Ähnlichkeit mit beobachtbaren Tat-

beständen aufweisen.33 Diese Position, die zu gewissen logischen Inkonsistenzen führt,

wurde von Alan Musgrave aufgegri¤en und di¤erenzierter präzisiert.34 Für Mus-

grave stellt eine Di¤erenz zwischen den Antezedenzbedingungen im Modell und den

Gegebenheiten der Realität ein theoretisch-logisches Problem dar, es sei denn, die ver-

einfachende Abweichung begründet sich aus vernachlässigbaren Ein�üssen (Musgrave

spricht von �neglibility assumptions�). Werden hingegen Ein�üsse, die eine Ergebnisän-

derung herbeiführen können, im Modell nicht aufgenommen, so behält das Modell seinen

Aussagegehalt bei, jedoch nur in solchen Situationen, die frei von diesen störenden Ein-

�üssen sind. Musgrave spricht hier von Bereichsannahmen (�domain assumptions�).

Eine dritte Form von Vereinfachungen nennt Musgrave heuristische Annahmen (�heu-

ristic assumptions�), die dann zum Einsatz kommen, wenn man ein komplexes Problem

zu Forschungs- oder Lehrzwecken erst einmal vereinfacht darstellt. Die erste und dritte

Form von Vereinfachungen ist sicherlich unproblematisch, zumal bei der ersten Form

31Vgl. Lakatos (1970).
32Vgl. Friedman (1953).
33Dieser Ansicht schließen sich Buchanan/Tulock (1999 [1962]), S. 29 ausdrücklich an.
34Vgl. Musgrave (1981); Mäki (2000) hat diese Argumentation weiter ausgebaut. Für die folgende

Darstellung genügt aber die Musgravesche Argumentation.
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ja bereits positives Wissen, oder eine Hypothese, über die Unschädlichkeit bestimmter

Ein�üsse eingeht. Die zweite Vorgehensweise der �Bereichsannahmen� ö¤net ad hoc Hy-

pothesen zur Rettung theoretischer Aussagen trotz fehlender Bewährung Tor und Tür,

denn �[h]errschen (...) in der Wirklichkeit andere Voraussetzungen, als sie das Modell un-

terstellt, dann sagt der empirische Test, der das Modell nicht bestätigt, auch nichts über

die Gültigkeit des Modells aus, denn das Modell behauptet nur einen Zusammenhang

unter den ausdrücklich genannten Voraussetzungen. Damit sitzen wir in der Mausefalle:

Unter den gesetzten Voraussetzungen bedarf das Modell keiner empirischen Überprü-

fung, und für abweichende Voraussetzungen behauptet das Modell nichts, kann also erst

recht nicht empirisch widerlegt werden.�35 Deutlich wird dies insbesondere am Umgang

mit der Erkennbarkeit und Kontrollierbarkeit wesentlicher Umweltbedingungen, die sich

in der ceteris paribus Klausel niederschlagen. Die Relevanz dieser Klausel folgt unmittel-

bar aus dem Erklärungsversuch über beobachtbare Tatbestände und �ndet sich in allen

erfahrungswissenschaftlichen Erklärungen wieder.36 Verbunden mit der Vorgehensweise

der Situationslogik wohnt der ceteris paribus Klausel die Gefahr der Immunisierung ge-

gen Kritik und empirische Bedeutungslosigkeit inne, denn falls Beobachtung und Hypo-

these auseinanderfallen, kann dafür nur ein Fehler in der Beschreibung der Restriktionen

der Grund sein �und genau dieser Fehler widerspricht damit nicht der Modellaussage,

da sonst die ceteris paribus Klausel verletzt wird.

Streng genommen wären somit nur solche Modelle empirisch überprüfbar, die aus-

schließlich wahre Aussagen enthalten, also eine Überprüfung nicht benötigten. Diese

Konsequenz ist aber o¤ensichtlich absurd, denn sie führt die strenge Logik zu einem Er-

gebnis, das in größtmöglichen Abstand zu dem eigentlichen erfahrungswissenschaftlichen

Anliegen liegt: aus Fehlern zu lernen.37 Da man die Logik aber nicht einfach übergehen

kann, muss man präziser formulieren: Empirisch gestestet wird nicht das Modell als sol-

ches, sondern das Modell zusammen mit der Behauptung, es sei für die Erklärung und

Prognose von Sachverhalten geeignet.38 Tatsächlich hat eine ökonomische Modellaus-

sage nur dann eine empirische Basis, wenn das Modell gemeinsam mit der (falliblen)

Hypothese getestet wird, dass dieses Model eine solche Strukturähnlichkeit mit der be-

obachteten Welt aufweist, dass also die Modellfolge beobachtbaren Tatbeständen auch

dann entspricht, wenn die Antezedenzbedingungen in Modell und beobachteter Welt

nicht tatsächlich gleich sind (sondern nur hinreichend ähnlich). Erst diese Behauptung

35Schneider (1992), S. 537; vgl. auch Musgrave (1981), S. 381.
36Vgl. Lakatos (1970), S. 101 ¤.
37Vgl. Popper (1994), S. 256 f.; Albert (1991), S. 208.
38Auf Probleme der Strukturgleichheit von Erklärung und Prognose wird hier nicht eingegangen,

sondern die Position von Hempel/Oppenheim (1948) bzw. Popper (1997 [1959]) übernommen.
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transformiert das Modell und seinen Test von einer Ansammlung an de�nitorischen Tau-

tologien zu einer Aussage über die Tatsächlichkeit von Sachverhalten. Das Modell selbst

behauptet nichts �es beweist durch logischen Schluss. Die Behauptung liegt in der An-

wendung des Modells. Diese Behauptung ist höchst unsicher, erst recht, wenn man sich

komplexe Phänomene wie in der Ökonomik zum Gegenstand macht, und in ihrer Aus-

führung liegt gewissermaßen in Analogie zu den Unternehmerfunktionen nach Dieter

Schneider39 die Übernahme von Unsicherheit durch den forschenden Wissenschaftler.

In diesem Sinne wäre also der �F-twist� zu verstehen und er liegt so auf einer Li-

nie mit Poppers Nichtimmunisierungsgebot, welches besagt, dass der Forscher vorab

klären muss, unter welchen Umständen er bereit ist, seine theoretische Aussage zuguns-

ten einer neuen aufzugeben40 und ebenso mit Lakatos�Strategie des wissenschaftlichen

Forschungsprogramms, die einige Hypothesen von einer Widerlegung durch Konkurrenz-

hypothesen (vorläu�g) ausnimmt.

Wissenschaftlich fundierte normative Aussagen müssen mit den Einsichten der po-

sitiven Theorie umgehen.41 Ökonomische Prognosen und rationale (d.h. intersubjektiv

diskutierbare) Erklärungen können sich nicht auf Einzelereignisse mit hohem Präzisions-

grad beziehen, da über Einzelereignisse wissenschaftliche Aussagen strukturell gar nicht

möglich sind: Im Einzelfall ist die ceteris paribus Annahme kaum zu halten. Da mehr

als �Mustervorhersagen� wissenschaftlich nicht erreichbar sind, müssen sich normati-

ve Aussagen auch auf Muster zur adäquaten Gestaltung von Antezedenzbedingungen

beschränken, mithin mit der Gestaltung von ordnenden Regelsystemen.

2.2.2 Konstitutionenökonomische Perspektive der normativen Analyse

Nachbildendes Modellieren und das Nirwana-Problem Grundlage der normati-

ven Analyse ist ein Modell über die zu beurteilende Situation, das die gleichen strukturel-

len Eigenschaften der positiven Modellierung aufweist. Hierbei ist der normative Indivi-

dualismus, also die Entscheidung, dass die Ziele keines Individuums höherrangig sind als

die eines beliebigen anderen, das normgebende Prinzip als Folge des methodologischen

Individualismus der positiven Analyse.42 Hieraus folgt das bekannte Pareto-Kriterium

zur Beurteilung der E¢ zienz einer Situation, wobei zu betonen ist, dass E¢ zienz eine

Beurteilung ist, die aus einem Vergleich erwächst. Demsetz (1969) hat den Vergleich

zwischen der Idealwelt und bestehenden nicht perfekten Institutionen mit dem Vorwurf

39Vgl. Schneider (1997), S. 46 ¤.
40Vgl. Popper (1997 [1959]).
41Vgl. Buchanan/Tullock (1999 [1962]), S. 307 ¤.; Albert (1976), S. 112 f.
42Vgl. z.B. Buchanan (1990).
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des Missbrauchs des E¢ zienzkonzepts belegt und als �Nirwana-Ansatz� bezeichnet.43

Dahlmann (1979) nennt das Ausgehen von einer perfekten Welt und der darin erfolgen-

den Aufstellung der E¢ zienzbedingungen Metaphysik statt Wissenschaft.44 Hier würden

nicht alternative institutionelle Arrangements verglichen, sondern (Modell-)Welten mit

unterschiedlichen Eigenschaften.45 Auf Grundlage solcher kritischer Analysen ist das For-

schungsprogramm der vergleichenden Institutionenanalyse begründet worden. Zur Beur-

teilung einer Situation benötigt man mithin positives Wissen über alternative Szenarien,

das aus einem konsistenten Modellrahmen erwächst. Insbesondere ist es dieser Argumen-

tation zufolge unzulässig, Modelle mit exogenen Spielzügen (,wohlwollender Despot�) zu

verwenden, um E¢ zienzurteile zu fällen bzw. Problemlösungsstrategien zu empfehlen.

Die Verwendung solcher Modelle führt �ähnlich wie die ad hoc Immunisierung in der po-

sitiven Theorie �zu einer Immunisierung gegen ein Scheitern der Handlungsempfehlung

wenn sich schließlich herausstellt, dass tatsächliche Akteure weder so unabhängig noch

so allwissend, noch so wohlwollend handeln (können), wie es die Figur des wohlwollenden

Despoten unterstellt.46 Die Begrenzungen der positiven Theorie und der Umgang mit

dem Ähnlichkeitsproblem wirken auch so auf normative Aussagen.

Idealisierendes Modellieren: die kontrakttheoretische Fiktion Die kontrakt-

theoretische Fiktion einer einstimmigen Einigung auf eine Verfassung dient der Herlei-

tung von Wertungen über denkbare Verfassungsregeln. In diese Fiktion �ießt positives

Wissen über die Funktionsweise alternativer Allokationsmechanismen ein, die kontrakt-

theoretische Fiktion ist aber selbst nicht Gegenstand eines positiven Modells. Sie ist

nötig, um eine rationale einstimmige Entscheidung modellieren zu können und Distri-

butionskon�ikte aus dieser Situation herauszuhalten. Es wird damit eine Synthese aus

zwei Positionen erreicht: Einerseits aus der Position einer abstrakten Beurteilung von

Regeln, dass der Nutzen von Regeln �nicht ein Nutzen, der dem Handelnden oder sonst

jemandem bekannt wäre, sondern nur ein hypothetischer ,Nutzen�für die Gesellschaft

insgesamt�47 sei, andererseits aus der Rückführung aller normativen Aussagen auf die

43Vgl. Demsetz (1969), S. 1. Der Vorwurf von Demsetz könnte dahingehend präzisiert werden, dass
nur gleichermaßen konsistent modellierte institutionelle Arrangements miteinander verglichen werden
dürfen. Es geht somit eigentlich nicht um den Vergleich zwischen ideal und real, sondern zwischen ad
hoc entworfenen und konsistent modellierten Welten. Vgl. auch Albert (1991), S. 209 ¤.

44Vgl. Dahlmann (1979), S. 156.
45Vgl. Dahlmann (1979), S. 151; Buchanan (1984), S. 13 f.
46Die Fiktion des wohlwollenden Despoten ist auch gewissermaßen ein Rückfall in ein Denken, wie

es vor der Entdeckung der unsichtbaren Hand oder Koordination ohne zentralen Plan durch die aus der
schottischen Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts entstandene politische Ökonomie üblich war. Vgl.
auch Hayek (1991), S. 192.

47Hayek (2003), S. 172.
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Wertentscheidungen aller Individuen einer Gesellschaft, wie sie durch die ökonomische

Analyse vorgegeben ist.

Die kontrakttheoretische Perspektive des Verfassungsdesigns zeichnet sich durch fol-

gende Eigenschaften aus:48

1. Alle Individuen einer Gesellschaft beschließen einstimmig die Verfassung.

2. Der Status quo ist institutionenfrei.

3. Die Individuen entscheiden hinter dem �Schleier der Unsicherheit�, womit ein be-

stimmter Informationsstand charakterisiert ist:49

(a) Perfektheit des Schleiers: Die Individuen wissen nichts über ihre innerperiodi-

sche ökonomische Position.

(b) Unvollständigkeit des Schleiers: Die Individuen verfügen allerdings über po-

sitives Wissen über abstrakte ökonomische Prinzipien, insbesondere über die

Funktionsweise alternativer Allokationsmechanismen.

Anders als bei der oben erläuterten Vorgehensweise der Erklärung unter Modellver-

wendung ist eine Ähnlichkeit mit einer vor�ndbaren Situation nicht einmal beabsich-

tigt.50 Normalerweise stellt man die Modellakteure in eine Modellumgebung, die einem

praktischen Problem nachempfunden ist, und untersucht die Modellergebnisse. Hier wer-

den (ohne Rücksicht auf die Realitätsähnlichkeit) die Restriktionen des Modells so ge-

wählt, dass ein gewünschtes Ergebnis herauskommt: Pareto-e¢ ziente Regeln. Insofern

ist Neumärker (1995), S. 45 etwas ungenau, wenn er formuliert, dass es sich um �ein

entscheidungslogisches Hilfskonstrukt zur Konsens�ndung sowie zur Modellierung des

Entscheidungsproblems unter Unsicherheit� handelt. Es geht nicht um die Modellierung

�des Entscheidungsproblems�, sondern um die Modellierung eines genau so gewählten

Entscheidungsproblems, das aufgrund seiner logischen Struktur zu solchen Regeln führt,

die als normativer Maßstab dienen können. Die Argumentation, dass es eine Ähnlichkeit

mit realen Entscheidungsproblemen gibt, da der Schleier der Unsicherheit zu Konse-

quenzen führt, wie jede Einigungssituation über langfristige Regeln,51 verfängt m.E.

nicht. Zwar sind Entscheidungen über langfristig wirkende Regeln auch ohne Schleier

von einem hohen Maßan Unkenntnis über die eigene zukünftige Position und mögliche

48Vgl. für diese Zusammenstellung Neumärker (1995), S. 43 ¤. und die dort aufgeführte Literatur.
49Vgl. Buchanan/Tullock (1999 [1962]), S. 78 f., 92 f., 95 f.
50Vgl. Rawls (1999), S. 104 f.
51Vgl. Hayek (2003), S. 124 f., 166.
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Umstände der Welt gekennzeichnet, aber gerade nicht in einem so hohen Maß, dass man

von identi�zierbaren Eigeninteressen vollständig abstrahieren könnte, ohne wesentliche

Eigenschaften der Situation zu verzerren.

Die Bedingungen des Schleiers sind in der oben verwendeten Terminologie Bereichs-

annahmen: Jede Abweichung von den Bedingungen führt zu vollständig anderen Er-

gebnissen und lassen insbesondere die normative Verwendung des modelllogischen Er-

gebnisses nicht mehr zu. Die Eigenschaften des Schleiers nehmen den Individuen ihre

Unterschiedlichkeit, sodass nur noch ein einziges vernunftbegabtes Individuum für die

Analyse übrigbleibt. Die Situation ist genau so, dass der situationslogisch agierende homo

oeconomicus ethisch akzeptable Regeln aufstellt. Dahinter verbirgt sich der Optimismus

der Aufklärung, wie z.B. von Kant und Rousseau, dass letztlich alle Menschen in der

Lage seien, vernünftige Verhaltensgrundsätze zu erkennen.52

Integration der konstitutionellen Dynamik in die konstitutionenökonomische
Analyse Die oben beschriebene Annahme hinsichtlich des Informationsstandes auf

konstitutioneller Ebene über die Funktionsweise alternativer Allokations- und �allge-

meiner gesprochen �Entscheidungsmechanismen ist klassisches Vermutungswissen im

oben beschriebenen Sinne und unterliegt damit grundsätzlich der Möglichkeit der Ver-

änderung, Falsi�kation bzw. Verbesserung.53 Damit sind kontrakttheoretische Fiktionen

auch nicht dem Vorwurf des vernunftüberschätzenden Rationalismus ausgesetzt,54 denn

so gewonnene normative Aussagen können über die Koppelung an positives Vermutungs-

wissen tatsächlich falsch sein. Gerade aufgrund der Verknüpfung mit positiven Aussagen

ist eine kritische Diskussion der Beurteilung von Verfassungsstrukturen möglich, ohne

dass man über Werturteile i.e.S.55 streiten müsste und kann so eine wissenschaftlich

erfolgversprechende Diskussion führen.56

Das positive Wissen, das in die �ktive Entscheidungssituation mit ein�ießt, ist das

Wissen des modellierenden Forschers. Insofern könnte man versucht sein, den bekann-

ten Vorwurf an die kontrakttheoretische Fiktion, dass der hypothetische Konsens ebenso

beliebig ist wie eine ad hoc hergeholte soziale Wohlfahrtsfunktion,57 um den Vorwurf

zu erweitern, auch das positive Wissen der Individuen sei durch den Modellierer vor-

gegeben. Beide Vorwürfe verweisen auf die richtige Tatsache, dass natürlich das Modell

52Vgl. Berlin (1999), S. 55 - 57 und 142.
53Vgl. Vanberg/Buchanan (1991), insb. S. 70 ¤.; Vanberg/Buchanan (1989).
54Vgl. hierzu z.B. Hayek (2003), S. 11 ¤.
55 In einem weiteren Sinne umfassen Werturteile auch die grundsätzliche Forschungsstrategie. Aber

diese Diskussion soll hier nicht mit einbezogen werden.
56Vgl. Friedman (1980), S. 225 f.
57Vgl. hierzu Voigt (1994), S. 201 ¤.; vgl. auch Folkers (1996) S. 124 ¤.
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ein Konstrukt des Modellierers ist. Hinsichtlich der Wertungen der Individuen ist zu sa-

gen, dass das kontrakttheoretische Modell diese Wertungen expliziert und damit für je-

den nachvollziehbar und kritisierbar macht: O¤engelegte Wertungen widersprechen nicht

der Wissenschaftlichkeit einer Aussage. Im Gegensatz zu der Arbeit mit sozialen Wohl-

fahrtsfunktionen umgeht man mit dem hier gewählten Ansatz die durch Arrow (1963)

aufgezeigte Widersprüchlichkeit in Bezug auf den normativen Individualismus. Die Un-

terstellung eines bestimmten Informationsstandes, der auch ein Theoriewissen oder eine

Theorievermutung mit einschließt, ist allerdings in jeder Modellierung menschlichen Ver-

haltens unerlässlich und üblich.

Bezüglich des Verfassungswandels hat der explizite Einschluss falliblen positiven Wis-

sens über Institutionenwirkungen eine interessante Folge: Die Vermutung der Zustim-

mungsfähigkeit kann vor dem Hintergrund neuen Theoriewissens über positive Zusam-

menhänge falsi�ziert werden. Das theoretische Wissen kann sich sowohl auf die Eigen-

schaften (z.B. hinsichtlich der Stabilität) eines gegebenen Regelsystems beziehen, als

auch auf neues Wissen über grundsätzliche Wirkungszusammenhänge. Sofern die In-

stitutionendynamik endogen oder die Stabilität des Institutionengefüges sehr fragil ist,

lässt sich die Zustimmungsfähigkeit vor dem Hintergrund des neuen Regelsets, das aus

dem alten hervorgegangen ist, erneut überprüfen. Ist das neue nicht zustimmungsfähig,

war es auch der Vorgänger nicht.58 Auch wenn neues Theoriewissen über die Funktions-

weise von Institutionen entsteht, ändert sich ggf. auch die Beurteilung einer Verfassung

als Ergebnis der kontrakttheoretischen Fiktion. Wir haben es also mit unterschiedli-

chen Informationsständen zu tun. Die zeitliche Struktur des Informationsstandes mag

als Fremdkörper in der kontrakttheoretischen Fiktion erscheinen, da Zeit kein Bestand-

teil der Einigungssituation vor dem Schleier der Unsicherheit ist. Allerdings muss man in

diesem Zusammenhang die Bedeutung der Fiktion richtig erkennen: Es wird keine Ent-

scheidung modelliert, die nachvollziehen soll, wie ein Verfassungstext entsteht, sondern

eine Entscheidungssituation �ktiv (kontrafaktisch!) modelliert, anhand derer bestehende

Verfassungstexte und Verfassungswirklichkeiten beurteilt werden sollen.59 In diese Mo-

delle �ießt jeweils das Theoriewissen zum Zeitpunkt der zu beurteilenden Situation bzw.

zum Zeitpunkt des Urteils ein.60

Für Buchanan (1959) ist der Konsenstest das kontrakttheoretische Pendant zu

Poppers Bewährungsproben der positiven Forschung. Wird der Konsens verfehlt, ist

58Eine mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit eintretende Verfassungsdegeneration muss vielleicht
nicht zwingend zu einer Ablehnung der Ursprungsverfassung führen.

59Vgl. Neumärker (1996), S. 194.
60Etwas Besseres gibt es nicht, da es keine wissenschaftliche Theorie gibt, die uns zukünftiges (neues)

Wissen antizipieren lässt. Vgl. Popper (2001).
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die Hypothese, dass es sich um eine Regel handelt, die zu einer Pareto-Verbesserung

führt, verworfen.61 Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch: Für Popper ist jede

Bewährung höchst vorläu�g und kann zu jedem Zeitpunkt in einem neuen Test zweier

Hypothesen erneut scheitern.62 Für den Konsenstest gilt das so nicht. Ist der Test auf

Konsensfähigkeit einmal erfolgt (und dabei kein logischer Fehler unterlaufen), ist eine

weitere Bewährungsprobe für das Ergebnis nicht mehr vorgesehen. Das liegt an der eigen-

tümlichen Konstruktion der kontrakttheoretischen Entscheidungssituation: Reine Logik

kann nicht falsch sein. Für Popper steht hinsichtlich der Bewährung einer Instituti-

on immer die praktische Erfahrung im Mittelpunkt.63 Dieses Erfahrungswissen ist auch

der Ausgangspunkt für seinen Ansatz der �stückweisen Sozialtechnik�. Allerdings bietet

Popper kein Kriterium für die Rückführung eines Urteils auf die Beurteilung durch

die (alle!) Individuen der Gesellschaft, wie es der normative Individualismus fordert.64

Auch ist nicht klar, wie, und unter welchen Umständen, das Konzept der �stückweisen

Sozialtechnik� auf Verfassungsebene funktionieren kann.

Nach dem hier Dargestellten sollte deutlich sein, dass man den Konsenstest auf kon-

stitutioneller Ebene um die post-konstitutionellen Erfahrungen mit tatsächlichen Ver-

fassungen erweitern kann. Das Ergebnis der kontrakttheoretischen Fiktion enthält im-

mer zwei prinzipiell fallible Hypothesen: Eine bezüglich der positiven Eigenschaften der

gewählten Regelsets,65 insbesondere bezüglich der Stabilität der Verfassung, und eine

Hypothese über die normativen Eigenschaften als Ergebnis des �ktiven Konsenses. Die

Frage der intentional herbeigeführten Verfassungsreform oder -reparatur ist damit na-

türlich nicht gelöst.

Innerperiodisch ergeben sich Möglichkeiten der Ordnungsdegeneration und des Fort-

schritts. Das Problem ist somit nicht nur, dass man Ordnungen ggf. verbessern möchte,

da es ex ante noch nicht das nötige Wissen gibt, oder neues Wissen und neue Proble-

61Vgl. Buchanan (1959), S. 127; Buchanan/Tullock (1999 [1962]), S. 93 f.
62Dies gilt auch für die Vorgehensweise gemäßdes Lakatosschen wissenschaftlichen Forschungspro-

gramms, nur ist hier eine Reihenfolge für die Suche nach besseren Hypothesen enthalten.
63Die Frage nach der Stabilität einer Ordnung ist nicht nur eine empirische Frage. Erstens ist jede

Beobachtung theoriegeleitet, zweitens kann zwar eine systematisch instabile Ordnung nicht langfristig
bestehen, aber auch systematisch stabile Ordnungen können aufgrund exogener Ein�üsse (kriegerische
Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen, Ideologie- oder Religionswandel usw.) untergehen. Wie bei
evolutionären Phänomenen üblich, lässt sich nicht jede Entwicklung vorhersagen, auch wenn man sie
nachträglich erklären kann. Vgl. auch Scriven (1959). Regeln werden sich vielleicht nicht auf sehr
seltene, aber völlig zerstörerische Ereignisse beziehen, sondern auf häu�gere, vielleicht aber nicht ganz
so gravierende Störungen (Vgl. Hayek 2003, S. 172). Es können also auch gut geregelte Ordnungen
untergehen.

64Eine solche Rückführung ist auch bei den Schriften Hayeks nicht ohne weiteres zu erkennen.
65Vgl. Albert (1976), S. 93; Vanberg/Buchanan (1991), S. 72 und passim.
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me entstehen.66 Das Problem besteht in der inhärenten Instabilität von Institutionen

�dieser entgegenzuwirken muss damit das Konstruktionsmerkmal guter Verfassungen

sein. Weingast (2005) hat darauf hingewiesen, dass es ohne eine Vorabklärung der

Stabilitätseigenschaften einer durch eine Verfassung strukturierten Ordnung politischer

Entscheidungsprozesse möglich ist, dass man sich mit den Eigenschaften von Ordnungen

befasst, die es eventuell gar nicht geben kann.67

Das Problem der Stabilität von Verfassungen ist, weltweit betrachtet, von erheb-

licher Bedeutung. So lässt sich für eine Vielzahl von Staaten ein im Sinne regulärer

konstitutionenökonomischer Überlegungen geordnetes Staatswesen nicht ausmachen.68

Für langfristig relativ stabile Staatswesen geht es allerdings nicht um eine vollständige

Erosion der Verfassungswirklichkeit und die Au�ösung staatlicher Strukturen überhaupt.

Dennoch ist auch hier die Frage nach der Stabilität der Ordnung kollektiver Entschei-

dungen von Bedeutung und aus den reichhaltigen langfristigen Erfahrungen mit � im

Großen und Ganzen �funktionsfähigen Staatswesen lässt sich lernen. Ausgewählte Pro-

bleme der Stabilität der föderalen Entscheidungsstrukturen werden im folgenden Kapitel

angesprochen.

3 Ordnungsökonomische Defekte des deutschen Föderalis-

mus

3.1 Föderalismusbegri¤

Föderalismus ist der Name für eine Struktur kollektiver Entscheidungen in einem Staat,

die sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

1. Die kollektiven Entscheidungen sind durch mehrere (teil-)autonome Gebilde struk-

turiert,

2. die eine klar de�nierte (wenn auch nicht zwingend optimierte) räumlicher Vertei-

lung innerhalb eines Staates aufweisen.69

3. Es gibt mindestens zwei Ebenen, wobei eine höhere Ebene mindestens eine untere

66Vgl. Vanberg/Buchanan (1989) und (1991).
67Vgl. Weingast (2005). Vgl. zum Stabilitätserfordernis von Verfassungen und den Zusammenhang

von Stabilität und konstitutioneller Zustimmungsfähigkeit Vanberg/Buchanan (1989), S. 54 ¤.
68Vgl. Weingast (2005).
69Vgl. Jörg (1998), S. 23.
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Ebene umschließt.70 Die höchste Ebene umfasst alle Gebilde und heißt zentral-

staatliche Ebene.

4. Die Bürger eines Staates sind in dem geographischen Gebiet, in dem sie wahl-

berechtigt sind, auf jeder Ebene durch mindestens ein Staatsorgan unmittelbar

repräsentiert.

5. Die unterschiedlichen Ebenen des Staates interagieren.

Dieser Föderalismusbegri¤ ist denkbar allgemein gewählt. Staaten, deren Aufbau als fö-

deral gekennzeichnet werden kann, unterscheiden sich durch eine Vielzahl von Merkma-

len. Dies kann die geographische Ausdehnung des Gesamtstaats und seiner Gliedstaaten

betre¤en, die Anzahl der Gliedstaaten und Ebenen im Staat, die vertikalen und hori-

zontalen Beziehungen innerhalb des Staates usw. Aus diesem Grund lässt sich aus dem

Merkmal, dass kollektive Entscheidungen in einem Staat föderal strukturiert sind, ohne

weitere Kenntnis noch nicht viel lernen �nicht viel mehr als aus dem Merkmal, dass

ein Staat ,demokratisch�verfasst ist. So ist die Kenntnis einer Vielzahl institutioneller

Details von erheblicher Bedeutung für die Funktionsweise des Föderalismus in unter-

schiedlichen Staaten71 und auch für die Frage nach seiner Stabilität oder Instabilität.72

Zu nennen wäre hier die Finanzverfassung des Staates mit besonderer Berücksichtigung

der Einnahmen- und Ausgabenkompetenz der föderalen Ebenen, die Rolle und Zusam-

mensetzung der zweiten Kammer für Entscheidungen auf zentralstaatlicher Ebene, gege-

benenfalls die Struktur der politischen Parteien73 usw.Nicht alle diese Zusammenhänge

können in jeder Untersuchung berücksichtigt werden. Aber ein Ausblenden der Bedeu-

tungsmöglichkeit dieser Details würde die Frage aufwerfen, warum denn ausgerechnet die

Tatsache einer föderalen Strukturierung kollektiver Entscheidungen als solche bereits alle

institutionellen Varianten in ihrer Wirksamkeit überlagern sollte, die genaueren Ausge-

staltungsmöglichkeiten des Föderalismus also vernachlässigbar sein sollten.74

70Es ist also tatsächlich nichts Mystisches an der Zahl Zwei, wie Filippov et al. (2004) fragen. Die
Anzahl der Ebenen ist kein De�nitionsmerkmal, sofern sie nur größer als eins ist. Wenn zwei vertikale
Ebenen geographisch identisch sind, oder es nur eine ,untere�Ebene im Gebiet der ,oberen�gibt, dann
wird das eben genannte Territorialitätskriterium zu einem Grenzfall.

71Vgl. für die Bedeutung von institutionellem Detailwissen �kraft ,pointierend hervorhebender Ab-
straktion�� Eucken (1965), S. 162 f.

72Vgl. Weingast (2005).
73Vgl. Swenden (2004).
74Vgl. zu empirischen Befunden auch Persson/Tabellini (2003).
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3.2 Separierung der Entscheidungen durch Föderalismus?

Die ökonomische Theorie des Föderalismus begründet die Vorteilhaftigkeit föderaler Ent-

scheidungsstrukturen unter der Voraussetzung, dass hier kollektive Entscheidungen wirk-

sam voneinander separiert werden. Diese Separation ist wesentliches Ordnungsmerkmal.

So ist auch der Verweis auf räumliche Externalitäten, die im Föderalismus eine Ursa-

che ine¢ zienter Allokationsentscheidungen sind, durch die Voraussetzung einer wirksa-

men Separation geprägt. Der Standardlösungsvorschlag des Ökonomen würde sich bei

Vorliegen von räumlichen externen E¤ekten auf das Coase-Theorem75 beziehen und

Allokationsverbesserungen durch Verhandlungsmöglichkeiten der Parteien zu erreichen

versuchen. Schon dieser einfache Beispielfall verdeutlicht die Möglichkeit, die Separie-

rung der Entscheidungen durch einen Tauschprozess aufzuheben und der Ordnung hier

durchaus zum Vorteil der Bürger entgegenzuwirken. Es ist also für eine Analyse der Ent-

scheidungsprozesse im Föderalismus zu klären, inwieweit kollektive Entscheidungen im

Föderalismus tatsächlich allokationswirksam separiert sind. Gerade weil die Separation

der Entscheidungen Externalitäten hervorrufen kann, gibt es Anreize, der Separation

entgegenzuwirken.76

Das hiermit angesprochene Problem ist jedem Problem der Handlungslenkung durch

beschränkende Regeln für einen politischen Entscheidungsprozess inhärent: Gerade weil

die Regeln das Verhalten ändern, gibt es Anreize ihnen entgegenzuwirken. Für eine Ana-

lyse föderaler Entscheidungssysteme ist dieses Problem von besonderer Bedeutung, da es

hier das Problem der wechselseitig wirkenden Kompetenztrennung und Kompetenzver-

�echtung gibt. Insoweit das Coase-Theorem jedoch anwendbar ist, ist die Bedeutung

von Institutionen auf das Allokationsergebnis genauer zu untersuchen. Im Extremfall

schwindet die Relevanz von Institutionen für das Allokationsergebnis,77 in jedem Falle

jedoch ändern sie das Verteilungsergebnis unter den Akteuren.78 Die ex ante Festlegung

von Entscheidungsstrukturen ist also nicht nur vor dem Hintergrund ihrer allokativen

Wirkung für die Bürger von Bedeutung, sondern auch für die mit ihnen verbundenen

distributiven Möglichkeiten und damit politisch-ökonomischen Anreizen.

Die Frage, ob die politischen Entscheidungen durch die Zuordnung auf unterschiedli-

che Gebietskörperschaften tatsächlich separierbar sind, und in welchem Ausmaß, ist nur

durch eine Analyse der Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Gebietskörperschaften

75Vgl. Coase (1960).
76Vgl. für den Fall �skalischer Externalitäten Wrede (2002) mit einer ausführlichen Darstellung der

Kooperationslösungen.
77Unter dem üblichen Vorbehalt der Rückwirkung der Verteilungssituation auf das Allokationsergeb-

nis. Vgl. Boadway/Wildasin (1984), S. 126 f.
78Vgl. Buchanan/Tullock (1999 [1962]), S. 48, 91 ¤.; Parisi (2003).
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beantwortbar. Insbesondere bedarf es der Untersuchung unterschiedlicher institutioneller

Alternativen mit jeweils verschiedenen Möglichkeiten zur Kooperation und einer Analyse

der Anreize zu Kooperation oder Nichtkooperation. Nur im Falle fehlender Anreize oder

Möglichkeiten zur Kooperation bewahrheitet sich die Aussage, dass kollektive Entschei-

dungen im Föderalismus wirksam voneinander separiert sind. Gibt es jedoch sowohl An-

reize als auch Möglichkeiten zur Kooperation, verändert sich das Bild grundlegend: Dann

wird durch die Trennung der Zuständigkeiten auf unterschiedliche Gebietskörperschaf-

ten eine bestimmte Form der Interaktion erzielt, nicht aber eine komplette Separation

der Entscheidungen voneinander. Es sind also die Interaktionsmöglichkeiten und -anreize

herauszuarbeiten, anstatt einfach ad hoc von Nichtkooperation auszugehen. Gerade die

institutionellen Bedingungen sind es, die eine koordinierte oder unabhängige Politik der

Gebietskörperschaften erzeugen, nicht deren separierte Existenz per se.

Für die Analyse politischer Entscheidungsmechanismen unter Einbezug von Tausch-

prozessen muss auf den Aspekt der gegenseitigen Freiwilligkeit der Handlungen in Tausch-

situationen näher eingegangen werden. Gemeinhin besteht die Idee des Tauschs darin,

eine Kon�iktsituation (Nullsummenspiel) durch Hinzugabe einer weiteren Dimension in

ein Positivsummenspiel zu verwandeln. So entsteht durch Gütertausch mit zwei Gütern

in der Edgeworth-Box ein Nutzenzuwachs für beide Spieler, der bei Betrachtung der

Aufteilung nur eines Gutes nicht erreichbar wäre. Alle tausche¢ zienten Punkte auf der

Tauschkontraktkurve bilden den Verteilungskon�ikt zwischen beiden Spielern ab,79 aber

durch Hinzufügung einer weiteren Dimension (eines dritten Gutes) wären auch weitere

Aufteilungen möglich, die beiden Spielern einen Nutzenzuwachs ermöglichen. Der Ent-

scheidung zum Tausch geht die Entscheidung gegen die �Kon�iktstrategie� (Raub, un-

freiwillige Eigentumsübertragung) voraus. Tauschen wird nur, wer sich nicht durch eine

andere Möglichkeit, den eigenen Nutzen zu steigern (und dabei Nutzenverluste des an-

deren hinzunehmen) besserstellen kann. Diese Überlegung kann durch Berücksichtigung

von Verteidigungsaktivitäten in die Edgeworth-Box endogenisiert werden.80 Es handelt

sich bei Tauschaktivitäten also nahezu immer um eine �Kooperation im Schatten des

Kon�ikts�81.

79Vgl. Boulding (1952), S. 17 f.
80Vgl. Anderton/Anderton (1997), S. 61 f., 65 f.
81Hirshleifer (1994), S. 3; vgl. auch Cooter/Marks/Mnookin (1982). Auch falls die weiteren

Dimensionen nicht Tauschangebote sondern Drohungen enthalten, bleibt der Charakter des Positivsum-
menspiels erhalten. Bei Tauschangeboten erhöht sich die Auszahlung für alle Spieler verglichen mit
demStatus quo. Drohungen senken die Status quo Auszahlungen bei Nichtkooperation. Besteht bei-
spielsweise das ursprüngliche Nullsummenspiel für zwei Spieler aus den Auszahlungsalternativen (0; 1)
und (1; 0) so würden durch Hinzufügung einer weiteren Dimension Pareto-Verbesserungen möglich sein.
Die neue Wahl könnte beispielsweise zwischen (0; 1) und (2; 2) bestehen. Drohungen des ersten Spielers
könnten die Auszahlungsalternativen zu (0;�1) und (1; 0) ändern. Die Erpressung hat hier aus dem
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3.3 Stimmentausch

Die Theorie des Stimmentauschs ist ein Musterbeispiel82 für politische Entscheidungen.

Der Sachverhalt, dass sich Mehrheiten gegen Minderheiten formieren, berücksichtigt den

Zwangscharakter von Politik, der Austauschprozess zwischen den Mitgliedern der Mehr-

heiten den Kompromisscharakter im Schatten des Kon�ikts (man könnte ja auch zur

überstimmten Minderheit gehören) und somit den Aspekt, dass kein einziger Spieler den

Entscheidungsprozess allein kontrolliert.

Stimmentauschprozesse sind ein wesentliches Merkmal politischer Entscheidungen,

da sie eine Möglichkeit bieten, unterschiedliche Präferenzintensitäten zur Geltung kom-

men zu lassen; sie münzen das Stimmrecht in eine Währung um, mit der man handeln

kann.83 Aus den Untersuchungen zur expliziten oder impliziten Verknüpfung von ma-

teriell unverbundenen Abstimmungsgegenständen folgt, dass sie durch den politischen

Prozess endogen hervorgebracht werden und die isolierten Entscheidungen über unver-

bundene Gegenstände systematisch verdrängen. Daraus resultiert für eine vergleichende

Analyse eines föderal strukturierten kollektiven Entscheidungsprozesses, dass die unver-

bundenen Entscheidungen über eine de�nierte Anzahl von Entscheidungsgegenständen

nicht Ausgangspunkt des Vergleichs sein können, da dieses Vorgehen den Entscheidungs-

prozess verzerrt abbilden würde.84 Stattdessen müssen unterschiedliche Strukturen der

kollektiven Entscheidungen (z.B. unitarische vs. föderale Entscheidungsstrukturen) an-

hand der zu erwartenden Stimmentauschgleichgewichte bzw. der zu erwartenden poten-

tiellen Stimmentauschgleichgewichte beurteilt werden. Als Erkenntnisziel werden Aussa-

gen über spezi�sche Ergebnisse der alternativen Entscheidungsprozesse somit nicht mehr

zur Verfügung stehen können, da Einzelergebnisse der Tauschprozesse von einer großen

Anzahl von Randbedingungen abhängen, die vor Abschluss des Tausches einem externen

Beobachter nur schwer zur Verfügung stehen dürften, sodass viele Einzelergebnisse von

(formal separierten) Entscheidungen eher zufällig aussehen.85 Dennoch dürften in vielen

Fällen die Ergebnisse nachträglich ganz gut erklärbar sein.86 Die Verknüpfung von au-

genscheinlich sachfremden Aspekten ist jedoch selbst ein Muster, das sich prognostizieren

Nullsummenspiel ein Positivsummenspiel gemacht.
82Vgl. Schneider (1995), S. 20.
83Vgl. Buchanan/Tullock (1999 [1962]), S. 120 ¤.
84Hier zeigt sich wieder die enge Verzahnung von normativer und positiver Analyse. Es hilft nicht

viel, die normativen Eigenschaften von Prozessen zu kennen, die wir nicht vor�nden. Vgl. auch Bucha-
nan/Tullock (1999 [1962]), S. 121.

85Die Relevanz der einzelnen Randbedingungen dürfte auch erst durch den Prozess o¤enbar werden.
86Vgl. Scriven (1959). Hierzu passt in gewisser Weise auch Poppers (2001), S. 52 Unterscheidung

zwischen der �determinierten Vergangenheit und der o¤enen Zukunft� (im Original teilweise hervorge-
hoben).

19



Die (Un-)Ordnung des deutschen Föderalismus Jan Voßwinkel

lässt.

Auch wenn Einzelergebnisse bei einer Separierung der Entscheidungen sehr schwer

zu prognostizieren sind, so bleibt doch die These, dass es Tendenzen zu einer mehr oder

weniger gut erkennbaren Ver�echtungen von Entscheidungen gibt. Wie funktionsfähig

eine föderale Entscheidungsstruktur ist, dürfte also nicht unwesentlich von den Hinder-

nissen oder Gelegenheiten abhängen, denen diese Ver�echtungstendenzen auf ihrem Weg

durch die Institutionen in einem föderalen System begegnen.

3.4 Der Bundesrat

Mit dem Problem der Separation von Entscheidungen und des Stimmentausches ist in

Deutschland der Bundesrat als Ort politischer Interaktion der Länder anzusprechen.

Nach Reuter ist der Bundesrat die �organisatorische Manifestation des Föderalismus

auf Bundesebene.�87 Die Mitgliedschaft der Länder im Bundesrat und damit die Be-

teiligung am Willensbildungsprozess auf Bundesebene sei eine �gewichtige Komponente

für den Fortbestand der Länder als eigenstaatliche politische Faktoren.�88 Nach Wei-

mann sind kollektive Entscheidungen solche, �die von den Mitgliedern einer Gruppe (des

Kollektivs) nach einer ex ante festgelegten Regel getro¤en werden und für alle Gruppen-

mitglieder Bindungswirkung besitzen�89. Nach dem Interdependenzkostentheorem von

Buchanan/Tullock gibt es Situationen, in denen (bestimmte Formen von) Mehrheits-

entscheidungen ökonomisch e¢ zient und konstitutionenökonomisch rational sind, jedoch

sind sie immer damit verbunden, dass die Entscheidungen nicht von autonom agierenden

Akteuren getro¤en werden, sondern deren Autonomie ja gerade aufgegeben wird. Bei je-

der Regel mit einem geringeren Zustimmungserfordernis als der Einstimmigkeit besteht

die Gefahr, sich einer Mehrheit beugen zu müssen. Es ist also konstitutives Merkmal

für kollektive Entscheidungen, dass Entscheidungsautonomie des einzelnen Akteurs als

Einzelner (an der Garderobe zum Plenarsaal) abgegeben wird.

Durch den Bundesrat wirken die Landesexekutiven an der bundespolitischen Wil-

lensbildung mit. Hierdurch ist jedoch nicht gewährleistet, dass ein einzelnes Bundesland

vor bundespolitischen Übergri¤en und solcher der Ländermehrheit geschützt ist �dies

könnte es nur über eine erfolgreiche Klage beim Bundesverfassungsgericht erwirken. Viel-

mehr wirkt der Schutz und ihr Ein�uss nur insoweit, wie es den Bundesländern gelingt,

Mehrheiten im Bundesrat zu organisieren. Somit stärkt die Repräsentanz der Bundeslän-

der im Bundesrat nicht ihre Autonomie und damit die Separation von Entscheidungen,

87Reuter (1991), S. 105.
88Ebenda, S. 261.
89Weimann (2004), S. 7 (Hervorhebung abweichend vom Original).
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sondern ihre Existenz als ,zoon politikon�, als Beteiligte in einem kollektiven Entschei-

dungsprozess. Diese Beteiligung ist jedoch für die Länder umso wichtiger, als es ihnen an

Entscheidungsspielraum innerhalb ihrer landespolitischen Kompetenzen ermangelt. Auf

der Einnahmenseite ihres Haushalts ist ihr Entscheidungsspielraum so gering, dass prak-

tisch nur die Entscheidung über ihre Ver- und Entschuldungspolitik tatsächlich autonom

getro¤en wird.90 Auf der Ausgabenseite des Haushalts gibt es einen gewissen Entschei-

dungsspielraum der Länder. Allerdings wirkt der Länder�nanzausgleich in erheblichem

Ausmaßauf die innerperiodische Rationalität politischer Entscheidungen und verzerrt

somit die Entscheidungssituation (s.u. 3.5.2).

Anpassungen an geänderte Umstände oder Wünsche der Bürger sind den Ländern

zu einem bedeutenden Teil nur möglich, indem sie Ein�uss auf die bundespolitische

Willensbildung nehmen. Damit ist das Problem der Politikver�echtung angesprochen.

Das Hauptproblem dieser Ver�echtung besteht darin, dass sie geeignet ist, die Zuord-

nung der Verantwortung für politische Entscheidungen entscheidend zu erschweren. Sie

beeinträchtigt somit die Funktionsfähigkeit der föderalen Strukturierung kollektiver Ent-

scheidungen oder anders gesprochen die Funktionsfähigkeit einer föderalen Ordnung.

Über die Ein�ussnahme auf bundespolitische Entscheidungen hinaus besteht eine

,Anpassungsmöglichkeit�der Landespolitik auch darin, auf die föderale Ordnung als sol-

che einzuwirken. Also nicht innerhalb eines ihnen zugestandenen autonomen Entschei-

dungsbereichs, sondern in Abänderung dieses Entscheidungsbereichs zu agieren. Diese

Ein�ussnahme gefährdet die Stabilität einer föderalen Ordnung.

Die Vertretung der Landesexekutiven im Bundesrat ist somit ein Einfallstor für er-

hebliche Störungen der föderalen Ordnung und untergräbt nachhaltig die Möglichkeit

einer Autonomie landespolitischer Entscheidungen, da sie die Länder in zusätzliche kol-

lektive Entscheidungen einbinden. Wenn es größeren Entscheidungsspielraum der Länder

innerhalb einer gegebenen föderalen Ordnung geben würde, würden die Anpassungen

über Entscheidungsver�echtung und über Ordnungsänderungen weniger dringlich und

weniger attraktiv werden �und ebenso die Organisation von Mehrheiten im Bundesrat.

90Häde (1996), S. 309. Vgl. auch Kirchhof (1982), S. 6, 15.
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3.5 Der Finanzausgleich

�Der �eigentliche �Finanzausgleich ist seit jeher Gegenstand nicht enden

wollender Auseinandersetzungen.�91

3.5.1 Begri iches

Der Begri¤ Finanzausgleich wird gleichermaßen dazu verwendet, einen Prozess der �-

nanziellen Ver�echtungen der unterschiedlichen Ebenen und der Gliedstaaten innerhalb

einer Ebene zu bezeichnen wie das Ergebnis dieses Prozesses. Hier wird mit Finanz-

ausgleich durchgehend der Prozess, genauer: werden die ihn kennzeichnenden Elemente,

bezeichnet.92 In einem weitesten Sinne umfasst der Finanzausgleich die Aufgaben- und

damit Ausgabenzuordnung, die primäre Ertragszuweisung und Umverteilung innerhalb

eines föderalen Systems. Der Einbezug der Aufgabenzuordnung mag einem intuitiven

Verständnis des Worts Finanzausgleich entgegenstehen, tatsächlich hat sich dieser Ein-

bezug jedoch unter dem Term ,passiver Finanzausgleich� im deutschsprachigen �nan-

zwissenschaftlichen Schrifttum eingebürgert.93 Innerhalb des (aktiven) Finanzausgleichs

wird ferner di¤erenziert zwischen dem primären (ertragsaufteilenden) und sekundären

(umverteilenden) Finanzausgleich. Zusätzlich �ndet sich im System des deutschen Fi-

nanzausgleichs der Lastenausgleich als Umverteilung von Ausgaben, verstanden als eine

spezielle Form der Fremd�nanzierung eigener Aufgaben eines Landes.94 Die Richtung

der mit dem Finanzausgleich verbundenen Geldströme kann horizontal (zwischen Glied-

staaten der gleichen Ebene) oder vertikal (ebenenübergreifend) sein.

3.5.2 Beispiel: Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen Bund und
Ländern

Die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens zwischen Bund und Ländern soll hier als

Beispiel dafür angeführt werden, wie Regelungen der Finanzverfassung die Interakti-

on zwischen Bund und Ländern im deutschen Föderalismus beein�ussen. Es handelt

sich bei dieser Frage um den �Dreh- und Angelpunkt der vertikalen Kon�ikte�95. Die

91Jörg (1998), S. 151.
92Vgl. zu der Begri¤sabgrenzung auch ebenda, S. 140 ¤.
93Dennoch bleibt richtig, dass die Zuordnung der Aufgaben eine vorgelagerte Frage ist, die zunächst

beantwortet werden muss. Jörg (1998), S. 142 nennt sie auch eine �Vorstufe des Finanzausgleichs�.
Korioth (1997), S. 33 folgert ganz richtig, dass der �Begri¤ praktisch die gesamte bundesstaatliche
Verfassung� umfasst. Vgl. auch S. 29, 91.

94Vgl. Jörg (1998), S. 146 f.
95Färber (1993), S. 306.
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Berücksichtigung innerperiodischer Verteilungskon�ikte und tagespolitischer Gesetzge-

bungsprozesse im Rahmen der Zuweisung der Umsatzsteueranteile auf Bund und Länder

wird möglich, da, anders als bei den übrigen Gemeinschaftssteuern, Art 106 Abs. 3 Satz

3 GG festlegt, dass diese Anteile durch ein Gesetz, das der Zustimmung von Bundestag

und Bundesrat bedarf, festgelegt werden. Diese Kon�ikte werden durch Verhandlungen

zwischen Bund und Ländern gelöst, die durch eine Häufung unbestimmter Rechtsbegri¤e

im Grundgesetz nur unzureichend geleitet werden.96 Da laut GG Bund und Länder einen

gleichmäßigen Anspruch auf die Deckung ihrer notwendigen Aufgaben haben, wird regel-

mäßig das sogenannte Deckungsquotenprinzip bei solchen Verhandlungen herangezogen.

Die Anwendung dieses Prinzips ist in § 4 Abs. 1 MaßstG explizit festgelegt. Hierzu wird

für den Bund und die Länder das Verhältnis aus Einnahmen und Ausgaben gebildet.

�Die Umsatzsteuererträge sind dann so auf den Bund einerseits und die Ländergesamt-

heit andererseits zu verteilen, daßdie laufenden Einnahmen zuzüglich der Umsatzsteuer-

anteile die notwendigen Ausgaben jeder Seite zum gleichen Prozentsatz abdecken. Keine

der beiden Seiten soll gezwungen sein, einen höheren Anteil durch Kreditaufnahme zu

�nanzieren.�97 Die Möglichkeiten, dieses Verfahren mit einer intuitiven Idee von Föde-

ralismus nach Oates in Übereinstimmung zu bringen, scheinen ausgesprochen gering zu

sein. Dennoch wird diesem Verfahren die Möglichkeit zur Erzielung �eingeschränkt ratio-

nale[r], aber praktikable[r] Resultate�98 bescheinigt, da alle Beteiligten vor dem Risiko

stehen, sich zu verschulden, ohne dass sich der Schlüssel zu ihren Gunsten ändert.99

Das Deckungsquotenverfahren ist aber nicht so weit bestimmt, dass es nicht Spiel-

raum für Verhandlungen zwischen Bund und Ländern � auch unter Einbezug ,sach-

fremder� Fragen � ließe.100 Nach der deutschen Einheit und im Zuge der immensen

Neuverschuldung des Bundes zeigte dieses Verfahren perverse Anreize: Die Bundeslän-

der konnten sich vor Umsatzsteuerverlusten nur schützen, indem sie ihrerseits ihre Ver-

schuldung nicht zurückführten. Der Bund wiederum hat als Reaktion darauf 1995 seine

Schattenhaushalte o¤engelegt und so �Terraingewinne�101 im Deckungsquotenunterbie-

tungswettlauf erreicht. In gewisser Weise liegt hier ein Anwendungsfall von ,Barzel�s

Law�im politischen Entscheidungsbereich vor.102

Solche Beispiele machen deutlich, dass es sich bei den Regeln des Finanzausgleichs

nach dem Grundgesetz, dem MaßstG und dem FinAusglG nicht einfach um die Zuwei-

96Vgl. Häde (1996), S. 195 ¤.
97Ebenda (1996), S. 198.
98Färber (1993), S. 306.
99Vgl. ebenda.
100Vgl. Häde (1996), S. 199.
101Färber (1993), S. 306.
102Vgl. Barzel (1976).
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sung von Ressourcen auf unterschiedliche Entscheidungsgremien in einem Staat handelt,

sondern um entscheidungslenkende Parameter des politischen Sektors. Die Güte sol-

cher Regelungen ist somit nur sehr unzureichend zu fassen, solange man Kriterien einer

jeweils angemessenen Finanzausstattung für jede staatliche Ebene zugrundelegt, oder er-

gebnisbezogene Gerechtigkeitspostulate für das Verhältnis zwischen Bund und Ländern,

zwischen den Ländern untereinander oder der Einwohner der Länder. Wesentliches Be-

urteilungskriterium wird immer die Art und Weise sein müssen, wie diese Regelungen

Entscheidungen des politischen Sektors lenken, da ergebnisbezogene Aussagen erst nach

Anpassung aller Akteure im Föderalismus überhaupt möglich sind.

3.5.3 Aktiver sekundärer Finanzausgleich (Umverteilung)

Verfassungsrechtliche Grundlage des sekundären Finanzausgleichs ist Art. 107 Abs. 2

GG, in dem es heißt, dass durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrats

bedarf �die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird; hier-

bei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu

berücksichtigen. Die Voraussetzungen für die Ausgleichsansprüche der ausgleichsberech-

tigten Länder und für die Ausgleichsverbindlichkeiten der ausgleichsp�ichtigen Länder

sowie die Maßstäbe für die Höhe der Ausgleichsleistungen sind in dem Gesetz zu bestim-

men. Es kann auch bestimmen, daßder Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen

Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs (Er-

gänzungszuweisungen) gewährt.� Lässt sich der Begri¤ der �Finanzkraft� noch einiger-

maßen objektivieren103, so ist die Frage der �Angemessenheit� des Ausgleichs letztlich

ungeklärt. Als eine Untergrenze gilt einhellig das Ziel, die Eigenstaatlichkeit der Länder

zu erhalten, was auch impliziert, dass sie einen �nanziellen Spielraum zur Erfüllung ihrer

Aufgaben zur Verfügung haben.104 Ob sich aus dieser Vorstellung belastbare Kriterien

für eine ökonomische Analyse herausarbeiten lassen, bleibt indes fraglich. Weder ist die

Frage der E¢ zienz der Erfüllung von ,Auftragsarbeiten�für den Bund damit angespro-

chen, noch die Tatsache, dass ,Aufgaben eines Landes� zu einem guten Teil nicht als

exogene, sondern als endogene Variable des politischen Prozesses anzusehen sind.

Problematisch an dieser Norm ist ferner, dass sie Art. 29 GG faktisch auszuhebeln in

der Lage ist. Dort heißt es, dass �[d]as Bundesgebiet [...] neu gegliedert werden [kann],

um zu gewährleisten, daßdie Länder nach Größe und Leistungsfähigkeit die ihnen ob-

liegenden Aufgaben wirksam erfüllen können.� Tatsächlich lässt �[d]er Finanzausgleich

[...] angesichts seiner Unschärfe in der Verfassung eine Vielzahl von Gestaltungsmög-

103Vgl. ebenda, S. 170 ¤.
104Vgl. ebenda (1998), S. 157.

24



Die (Un-)Ordnung des deutschen Föderalismus Jan Voßwinkel

lichkeiten zu, so daßsich bei entsprechender Gestaltung die Lebensunfähigkeit eines

Landes durchaus in eine �dauerhafte! �Lebensfähigkeit wandeln kann.�105 Hier geht

die (vorübergehende) Stabilität mit einer den Knappheitsverhältnissen o¤enbar nicht

entsprechenden Ordnung einher.

Da das Grundgesetz selbst ausgesprochen unbestimmt ist, was die genauere Rege-

lung des Finanzausgleichs angeht, und alle wesentlichen Konkretisierungen der einfachen

Gesetzgebung unter Einbezug von Bundestag und Bundesrat obliegen, gerät die verfas-

sungsjuristische Literatur vielfach zu einer Anerkennung der ,normativen Kraft des Fak-

tischen�in der Verfassung. Die folgende Äußerungen von Jörg (1998) seien als Beispiel

angeführt:

�Wenn es aber der Mehrheit des Bundeswahlvolkes entspricht, daßdie �-

nanzschwachen Länder mehr Unterstützung erhalten sollen bzw. daßbei den

�nanzstarken Ländern mehr abgeschöpft wird, dann ist dies eben hinzuneh-

men.� (S. 166)

�Das spezi�sche Verfahren der Finanzausgleichsgesetzgebung indiziert die

Angemessenheit der gefundenen Kompromißlösung.� (S. 168)

Unter Einbezug positiven theoretischen Wissens über kollektive Entscheidungen muss

man beiden Aussagen unter Rückgri¤ auf die Werturteils�ndung auf konstitutioneller

Ebene wohl widersprechen. Ebenfalls sind Vorbehalte begründbar, was die Au¤assung

angeht, unbestimmte Rechtsbegri¤e der Verfassung sollten ausgerechnet durch den Ge-

setzgeber (unter Rückgri¤ auf Mehrheitsentscheidungen) inhaltlich konkretisiert wer-

den.106 Zumindest vorläu�g kann dieser Sichtweise Hayeks Rechtsverständnis und die

Rolle des Richters in der Rechts�ndung und -fortentwicklung entgegengehalten werden.

Es besteht ein eklatanter Unterschied, ob sich aufgrund eines unbestimmten Rechtsbe-

gri¤s in der Verfassung die Akteure der einfachen Gesetzgebung auf einen Kompromiss,

also das Ergebnis eines Stimmentauschprozesses, einigen, oder ob es zu einer richterli-

chen Rechtsauslegung kommt, die dazu dient, Kon�ikte unter Rückgri¤ auf allgemeine,

bekannte und anerkannte Normen zu lösen.107 Gerade die Delegation einer notwendi-

gerweise konstitutionellen Entscheidung über den Finanzausgleich an den einfachen Ge-

setzgeber mindert die Möglichkeiten der richterlichen Überprüfung.108 In einem solchen

Kontext können Länder ihre Interessen kaum vor Gericht, sondern nur als Mitglied ei-

ner Mehrheit im Bundesrat vertreten. Damit wird gerade nicht die föderale Autonomie
105Ebenda (1998), S. 156.
106Vgl. Fischer/Menshausen (1978), S. 137.
107Vgl. Hayek (2003), S. 184 - 195.
108Vgl. Häde (1996), S. 79; Ossenbühl (1984), S. 753 f.
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der Länder gestärkt, sondern ihre Einbindung in die bundespolitische Willensbildung.

Es ist aus konstitutionen- oder ordnungsökonomischer Perspektive gleichgültig, ob die

Delegation der Entscheidungen über den Finanzausgleich an den Gesetzgeber einen ,Ver-

fassungswillen�zum Ausdruck bringt. Entscheidend ist, dass das Grundgesetz den Fi-

nanzausgleich in wesentlichen Teilen inhaltlich nicht regelt und somit eine degenerieren-

de Evolution der Finanzausgleichsregeln durch den einfachen Gesetzgeber befördert, die

nicht ordnungserhaltend wirkt.

3.5.4 Allgemeinheitsregeln für den Finanzausgleich

�The concern for stability induces a preference for more impartial rules even in persons

who may be perfectly aware of the particualar e¤ects that alternative rules will have on

them. It is not the uncertainty about one�s own particular position, but the anticipation

that a constitutional arrangement is unlikely to be stable if it is only designed to serve

one�s own particular interest that will induce impartiality.�109

Im Föderalismus, der seine Vorteilhaftigkeit durch die Dezentralität der Entscheidun-

gen zu begründen hat, sind die Regelungen des FinAusglG und des MaßstG Daten für

die staatlichen Entscheidungsträger, so wie Steuertatbestände Daten privater Entschei-

dungen sind. Nach Buchanan lässt sich die Stabilität eines Steuersystems als Kapital

au¤assen110, das durch laufende Änderungen an Wert verliert. Ähnliche Ansprüche wie

an ein Steuersystem wären an den Finanzausgleich zu stellen: Er sollte die Entschei-

dungen der Länder nur in wohlbegründeten Fällen (z.B. Externalitäten) lenken und er

sollte stabil sein. Gleichzeitig ist regelmäßig die Forderung zu hören, dass der Finanz-

ausgleich ein gewisses Maßan Flexibilität im Zeitablauf benötigt, um sich ändernden

Umständen Rechnung zu tragen. Wesentliche Elemente des Finanzausgleichs werden in

Deutschland daher auch nicht im Grundgesetz, sondern in den Gesetzen MaßstG und

FinAusglG geregelt. Diese temporale Flexibilität ist verbunden mit Neuaushandlungen

unter den beteiligten Akteuren. Sofern für solche Neuverhandlungen keine Einstimmig-

keit erforderlich ist, besteht die Gefahr, dass die Flexibilität zu redistributiven Zwecken

missbraucht wird. Die Flexibilität der Regeln unterminiert andererseits auch den Zwang,

sich an ändernde Umstände bei konstanten Regeln anzupassen. Genau auf solchen An-

passungen beruht jedoch jede Begründung für die Vorteilhaftigkeit des Föderalismus.

Eine andere Form der Flexibilität ist die Einschränkung der Allgemeinheit, oder

nach Hayeks Terminologie Abstraktheit, der Regeln. Indem man die Bundesländer im

109Vanberg/Buchanan (1989), S. 55.
110Buchanan (1967 [1987]), S. 58 ¤.; Brennan/Buchanan (1990), S. 192.
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Finanzausgleich nicht als ,Gleiche vor dem Gesetz�behandelt, sondern namentliche Son-

derregelungen im MaßstG und im FinAusglG zulässt, werden zwei E¤ekte zumindest

zugelassen, wenn nicht gewollt: Erstens ist der Anpassungsdruck an die Realität nicht für

alle Länder gleich hoch. Zweitens erö¤net gerade die Möglichkeit zur namentlichen Un-

gleichbehandlung der Länder Möglichkeiten zur Organisation von Umverteilungsmehr-

heiten. Wenn der Finanzausgleich auf Besonderheiten der strukturell sehr Länder ein-

geht, wie z.B. ihre Größe, wirtschaftliche Struktur, Bevölkerungsdichte usw., ist eine

evolutive Entwicklung hin zu einem e¢ zienteren Föderalismus mit einer sich ändernden

Anzahl an Ländern geradezu ausgeschlossen. Hier vollzieht sich höchstens eine Evolution

der Regelebene, nicht aber auf der Ebene der zu regelnden Ordnung. Die Besonderhei-

ten eines jeden Landes im Finanzausgleich zu berücksichtigen zu versuchen, kommt der

Einführung zentralistisch lenkender Elemente in den Föderalismus gleich. Die Besonder-

heiten eines jeden Landes sollen ja gerade nicht auf der zentralen Ebene, sondern in den

dezentralen Entscheidungen ihre Berücksichtigung �nden!

Ein Verbot er Namensnennung (oder einer Namensnennung äquivalenten Umschrei-

bung eines Bundeslandes) in den Regeln des Finanzausgleichs hätte zur Folge, dass die

Möglichkeiten zum Organisieren von Umverteilungsmehrheiten bei Neuverhandlungen

des Finanzausgleichs deutlich erschwert werden würde.111 Zur Anpassung an sich än-

dernde Umstände sind in diesem Zuge substantielle Entscheidungsspielräume auf der

Ausgaben- und der Einnahmenseite der Bundesländer zu erö¤nen.

3.6 Die Föderalismusreform

Die Ergebnisse der gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Moder-

nisierung der bundesstaatlichen Ordnung sind inzwischen in Änderungen des Grundge-

setzes und das Föderalismusreform-Begleitgesetz ge�ossen. In einigen Bereichen ist den

Ländern ein höheres Maßan Entscheidungsautonomie möglich; ebenso ist es zum Teil

gelungen, die Zustimmungsbedürftigkeit der Gesetze durch den Bundesrat zu reduzie-

ren. Allerdings wurde die Gelegenheit verpasst, die Rolle der zweiten Kammer generell

zu überdenken und durch eine Hinwendung zum Senatsprinzip der zweiten Kammer ei-

ne noch größere Trennung der Landes- von der Bundespolitik zu erreichen. Vollständig

außerhalb der Diskussion standen die prinzipiellen Eigenschaften von Zweikammerpar-

lamenten und die Bedingungen für ihre Vorteilhaftigkeit.112 Ebenso steht der zweite

111Homburg (1997), S. 68 weist darauf hin, dass die Einwohnerveredelung des Finanzausgleichs im
Bundesrat aus einer rechtssteilen eine linkssteile Einkommensverteilung erzeugt, die das Organisieren
von Umverteilungsmehrheiten ermöglicht.
112Vgl. Tsebelis/Money (1997).
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Teil der Modernisierung des deutschen Föderalismus noch aus, nämlich die Neuregelung

des Finanzausgleichs. Ohne diese jedoch, und eine höhere Selbständigkeit der Länder

in ihren �nanzpolitischen Entscheidungen, lässt sich auch eine geringere Rolle der Lan-

desvertretungen im Bundesrat nicht ernsthaft diskutieren. Gerade weil den Ländern

eigener �nanzpolitischer Spielraum fehlt, ist ihre Vertretung in der Bundesgesetzgebung

so bedeutsam. Umgekehrt können die Parlamentsmehrheiten der Länder auch erst in

Anschauung der durch sie selbst zu verantwortenden �skalischen Konsequenzen rational

über die alternativen Güterbündel be�nden. Und dies wäre zumindest eine notwendige

Bedingung für eine rationale Entscheidungs�ndung im Föderalismus.

Die grundsätzlichen Gefahren für die Stabilität der föderalen Ordnung in Deutsch-

land sind durch die Föderalismusreform in keiner Weise gebannt. Die Autonomie der

Länder ist nicht so weit entwickelt worden, dass eine wirksame Separation der kollekti-

ven Entscheidungen durch den Föderalismus erreicht wird; ebenso ist der Bundesrat in

seiner Grundkonstruktion nach wie vor die Kammer der Landesexekutiven, in der Stim-

mentauschgeschäfte zwischen den Ländern und zwischen Bund und einer Teilmenge der

Länder organisiert werden. Eine Neuordnung des Finanzausgleichs steht noch völlig aus

und ohne diese lässt sich über die Eigenschaften zukünftiger Entscheidungs�ndung im

deutschen Föderalismus noch nichts aussagen. So bleibt insgesamt die Skepsis, dass der

deutsche Föderalismus sich jenseits der mit der theoretischen Idee verbundenen Vorteile

stabilisiert.

4 Ausblick

Föderalismus ist ein Ordnungsprinzip ö¤entlicher Entscheidungen. Ordnungs- und Kon-

stitutionenökonomik befassen sich mit der Auswirkung von Regelsystemen auf Ordnun-

gen. Die normative Analyse eines föderalen Regelwerkes ist einer kontrakttheoretisch

fundierten konsitutionenökonomischen Betrachtung zugänglich und dies unter Einschluss

der Dynamik des Regelsystems. Der Föderalismus in Deutschland ist geprägt durch eine

fehlende Autonomie der Landesentscheidungen und eine fehlende wirksame Separation

der Entscheidungen voneinander. Die Fragen der Neugestaltung des Finanzausgleichs

sind vor allem vor den Hintergrund der Wirkungen seiner Regelungen auf die Muster

ö¤entlicher Entscheidungs�ndung zu beurteilen. Hier ist insbesondere auf die ordnungs-

erhaltenden Eigenschaften der Regeln zu achten, was wohl nicht ohne Konsequenzen

für die zu erhaltende Ordnung bleiben kann, spricht u.a. auch die Anzahl und der Zu-

schnitt der Bundesländer. Für die folgenden notwendigen Reformen ist die Unstabilität

des Systems nicht als Datum hinzunehmen, sondern eine Abkehr von einem �Quasi-
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Gleichgewicht�113 vonnöten, um so die Vorteile einer föderalen Ordnung dauerhaft zu

erhalten.

113Eucken (2004), S. 197.
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